
  

Zuschrift

Verlag und Redaktion einer Zahnärztezeitschrift fragen bei einem
Zahntechnikermeister telefonisch an, was er von der Zeitschrift halte und ob er sie
abonnieren wolle: Der Angerufene erbittet Bedenkzeit und kündigt einen Brief an.
Diesen schickt er einige Tage später ab, ohne zu ahnen, dass er in der nächsten
Ausgabe des Blattes als Leserbriefabgedruckt wird. Die Folge: böse Briefe erboster
Zahnärzte. Schließlich kritisiert der Briefschreiber das Gebaren einiger Zahnärzte
und bezeichnet die Zeitschrift als »das reine Heul- und Jammerblatt der Zahnärzte«.
In einer Beschwerde beim Deutschen Presserat stellt der Betroffene fest, er habe
seine Äußerungen nicht als Leserbrief konzipiert. Auch habe er die Redaktion nicht
autorisiert, den Brief zu veröffentlichen. Die Zeitschrift selbst' gibt keine
Stellungnahme ab. (1995)

Der Presserat kommt zu dem Schluss, dass die Redaktion der Zeitschrift gegen Ziffer
2 des Pressekodex verstoßen hat, indem sie eine Zuschrift als Leserbrief
veröffentlichte, ohne dass der Einsender eine solche Absicht bekundet hatte. Die
Zeitschrift erhält den Hinweis, dass sie das Schreiben des Beschwerdeführers nicht
als Leserbrief hätte veröffentlichen dürfen. (B 32/95)

Aktenzeichen:B 32/95
Veröffentlicht am: 01.01.1995
Gegenstand (Ziffer): Sorgfalt (2);
Entscheidung: Hinweis 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

